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Allgemeine Geschäftsbedingungen 01/03 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen 

Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, 
der Verkäufer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung des 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen, dies gilt auch für einen 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

(3) Soweit der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer. 

 
§ 2 Angebote, Lieferfristen 

(1) Angebote sind freibleibend. Die in Prospekten, Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot 
gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und 
Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Nährungswerte, es sei denn, dass sie in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Konstruktions- und 
Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen für den Käufer 
zumutbar sind. 

(2) Preisänderungen im Rahmen eines Vertrages sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und 
vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate liegen. Erhöhen sich innerhalb dieses Zeitraums die 
Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so ist der Verkäufer berechtigt, 
den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Diese Kostensteigerungen 
wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur 
berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen 
Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Ist der Käufer Unternehmer, sind 
Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und 
vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(3) Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, wenn der Verkäufer 
ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und er nach sorgfältiger Prüfung davon 
ausgehen durfte, dass sein Vorlieferant zur ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Vertragserfüllung 
imstande ist. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung (=Datum) der Auftragsbestätigung. 
Sie gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das Werk/Lager verlassen hat 
oder bei Versendungsauftrag die Versandbereitschaft dem Käufer gemeldet ist. Bei 
Lieferverzögerungen ist eine Nachfrist zu setzen. Grundsätzlich gilt eine Nachfrist von einem Viertel 
der vereinbarten Lieferfrist als angemessen. Die Nachfrist beginnt zu laufen mit dem Ende der 
Lieferfrist. 

(4) Vom Verkäufer nicht zu vertretende Arbeitskämpfe oder andere von diesem nicht zu vertretende 
unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, usw. befreien den 
Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der 
Lieferpflicht. Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. 

(5) Der Verkäufer wird von seiner Lieferpflicht befreit, sofern hinsichtlich des Vermögens des Käufers 
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird. Ist die Lieferung sechs Monate nach 
Abschluss des Vertrages nicht abgerufen worden, so ist der Verkäufer zum Rücktritt berechtigt, wenn 
der Käufer sich in Verzug befindet und er seitens des Verkäufers unter Fristsetzung mit 
Ablehnungsandrohung erfolglos zur Abholung der Ware aufgefordert worden ist. 

 
§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit 

(1) Bei nachträglich auf Verlangen des Käufers vom Kaufvertrag abweichenden Lieferanweisungen trägt 
dieser die Mehrkosten. 

(2) Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, soweit eine mit 
schwerer Last befahrbare Anfuhrstraße vorhanden ist. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des 
Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretenden Schaden, soweit er ihn zu 
vertreten hat, unter Berücksichtigung eines etwaigen Mitverschuldens des Fahrzeugführers. Das 
Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Die Kranentladung durch 
den Verkäufer wird in Rechnung gestellt. Sie kann nur ebenerdig erfolgen. Sollte beim Abladen 
Hilfestellung von Verkäuferseite gegeben werden oder der Käufer eine anderweitige Kranentladung 
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wünschen, so wird für mögliche Schäden an dem Liefergut eine Haftung seitens des Verkäufers im 
Rahmen dieser Hilfeleistung ausgeschlossen, es sei denn, dass er ihn zu vertreten hat. 

(3) Wenn für die Belieferung ein nach Datum und Stunde festgelegter Liefertermin vereinbart wurde, 
wird jede über eine Stunde (= 60 Minuten) hinausgehende Wartezeit mit einer Schadenspauschale 
von € 60,-- je angefangene Stunde berechnet. Dem Käufer bleibt ausdrücklich der Nachweis 
gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale; 
dem Verkäufer bleiben weitergehende Ansprüche seinerseits vorbehalten. 

 
§ 4 Zahlung 

(1) Zielverkauf bedarf der besonderen schriftlichen Vereinbarung. Rechnungen sind bei Zielgewährung 
grundsätzlich 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Ein Zahlungsverzug berechtigt den 
Verkäufer, dem Unternehmen eine Schadenspauschale in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden 
Kreditkosten, mindestens aber in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen. 

(2) Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt. 
Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine mehr als 30 Tage 
fälligen Rechnungen aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht, Ablade- bzw. 
Montagekosten. Dienstleistungen sind nicht skontierfähig. Verpackungskosten, Leih-, Pfand- und 
Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial (Flaschen, Paletten, Bahnbehälter und anderes) gehen 
zu Lasten des Käufers. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus der jeweils gültigen Preisliste. 

(3) Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für 
richtige Vorlage des Wechsels und für Erhebung von Wechselprotesten wird ausgeschlossen. 
Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer. 

(4) Bei drohender Zahlungsunfähigkeit (vgl. § 18 Abs. 2 Insolvenzordnung) ist der Verkäufer berechtigt, 
weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – 
Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener 
Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Zudem kann der Verkäufer bis zum 
Zeitpunkt seiner Leistung die Stellung einer geeigneten Sicherheit binnen angemessener Frist oder 
Leistung bei Gegenleistung verlangen. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage liegt 
vor, wenn die wirtschaftliche Lage des Käufers so schwierig geworden ist, dass berechtigter Anlass 
zu der Befürchtung besteht, der Käufer werde einen wesentlichen Teil seiner Pflichten nicht erfüllen. 
Kommt der Käufer dem berechtigten Verlangen des Verkäufers schuldhaft nicht oder nicht 
rechtzeitig nach, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. Hat der Käufer bereits anderweitige Sicherheiten geleistet bzw. werden 
später weitere Sicherheiten geleistet, so kann der Verkäufer eine zusätzliche Sicherheit nach den 
Vorschriften der §§ 4 und 6 nur verlangen, wenn der realisierbare Wert aller Sicherheiten zusammen 
110 % der gesicherten Kaufpreisforderung nicht übersteigt; wird dieser Wert überstiegen, so hat der 
Käufer einen entsprechenden Anspruch auf Freigabe von Sicherheiten. Zur Bewertung der 
Sicherheiten werden als Grenze für das Entstehen eines Freigabeanspruchs für Sicherungsgut 150 % 
des Schätzwertes, bei zur Sicherheit abgetretenen Forderungen 150 % des Nennwertes zugrunde 
gelegt. 

(5) Der Käufer hat Rechnungen und Saldenmitteilungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
prüfen. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn ihnen nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Dies gilt auch für Saldenermittlung. Der 
Verkäufer wird den Käufer, der nicht Kaufmann ist, mit jeder Rechnung bzw. Saldenmitteilung 
hierüber unterrichten. 

(6) Ist der Käufer Unternehmer, so stehen diesem Aufrechnungsrechte nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Verkäufer anerkannt sind. Gleiches 
gilt hinsichtlich der Zurückbehaltungsrechte des Käufers. 

(7) Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Käufer aus der Geschäftsbeziehung mit dem Verkäufer 
zustehen, ist ausgeschlossen. 

 
§ 5 Gefahrübergang 

(1) Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder unterbleibt die Sendung bzw. die 
Abnahme aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der 
Anzeige der Versandbereitschaft beim Käufer auf ihn über. Ist der Käufer Unternehmer, so geht die 
Gefahr auch auf diesen über, sobald die Ware dem Versandbeauftragten übergeben worden ist.  

(2) Ist der Kunde kein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, ist dieser verpflichtet, die 
gelieferten Waren auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres 
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auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, insbesondere das Fehlen von Waren sowie 
erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Waren sind gegenüber dem Verkäufer innerhalb von 
2 Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Die Mängel sind nach Kräften detailliert zu 
beschreiben. Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen innerhalb von 2 Wochen nach dem 
Erkennen durch den Käufer gerügt werden – in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau. 

 
§ 6 Gewährleistung 

(1) Bei Waren zweiter Wahl sind Eigenschaften der Waren, die zur Qualifizierung der Ware als zweite 
Wahl geführt haben, keine Mängel. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich die 
nähere Warenbezeichnung und begründet keine Garantieübernahme durch den Verkäufer im Sinne 
von § 276 Absatz 1 BGB, es sei denn, dass eine Garantie ausdrücklich vereinbart wurde. 

(2) Liegt ein Mangel vor, wird die Nacherfüllung nur vorgenommen, wenn der Käufer zuvor den 
Kaufpreis abzüglich eines Einbehalts für den Mangel gezahlt hat. Der Einbehalt darf nicht mehr als 
das dreifache der Mängelbeseitigungskosten betragen.  

(3) Zur Erfüllung der Ansprüche des Käufers bei Lieferung mangelhafter Sachen tritt der Verkäufer 
seine Ansprüche gegen seinen Lieferanten – auch soweit sie über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinausgehen – an den Käufer ab. Kann der Käufer die ihm abgetretenen Ansprüche außergerichtlich 
nicht durchsetzen, so lebt die Eigenhaftung des Verkäufers wieder auf. 

(4) Bei Geschäften mit Unternehmern wird darüber hinaus folgendes vereinbart: 
a) Die Gewährleistung beträgt ein Jahr, es sei denn, der Mangel der Kaufsache tritt bei einer 

Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden 
ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, auf. 

b) Es liegt kein Sachmangel vor, wenn der Verkäufer dem Käufer eine zu geringe Menge 
und/oder eine höherwertige Ware liefert. Im Fall einer zu geringen Mengenlieferung besteht 
lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge. 

c) Bei einem Mangel ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur 
kostenlosen Ersatzlieferung (Nacherfüllung) berechtigt. Die Kosten der Nacherfüllung, die 
durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstanden 
sind, trägt der Käufer. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum des Verkäufers über. 

d) Kann der Verkäufer einen seiner Gewährleistungspflicht unterliegenden Fehler nicht 
beseitigen, ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind für den Käufer weitere 
Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so kann der Käufer anstelle der Nacherfüllung vom 
Vertrag zurücktreten (Wandlung) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. 
Die Nachbesserung gilt nicht bereits nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. 

e) Das Recht des Kunden, bei einem Mangel neben der Nacherfüllung, der Minderung oder dem 
Rücktritt Schadensersatz (statt oder neben der Erfüllung) oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen zu verlangen, bleibt von den obigen Regelungen unberührt. 

f) Ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 437 Nr. 3 BGB bleibt unberührt; er ist jedoch 
beschränkt auf den zum Zeitpunkt der Vertragsverletzung objektiv vorhersehbaren Schaden. 

 
§ 7 Haftung 

(1) Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer Weise eintretenden Schaden begrenzt. Im 
Übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haftet der Verkäufer insbesondere 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalte, Abtretungen 

(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der 
Geschäftsverbindung bestehenden Forderung und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand 
noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung 
einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung 
heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der 
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Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei 
Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung 
berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. 

(2) Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird 
Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware 
erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem 
Verkäufer gehörender Ware gem. §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der 
Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer mit 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung ein Eigentum, so überträgt er schon jetzt an den 
Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der Ware zur Zeit 
der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum 
oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der 
nachfolgenden Bestimmung gilt, unentgeltlich zu verwahren. 

(3) Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware 
veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der 
Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers 
zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte 
Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers 
steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteilswert des 
Verkäufers an Miteigentum entspricht. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt, die Vorausabtretung gem. Abs. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auf die 
Saldoforderung.  

(4) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten 
eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden 
Forderungen auf Vergütung in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten 
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest 
ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Absatz 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass 
die Forderungen im Sinne von Abs. 3, 4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware - insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung - ist 
der Käufer nicht berechtigt. Er ist verpflichtet, die Rechte des Verkäufers bei Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware in Höhe des Kaufpreisanspruches auf Kredit zu sichern.  

(6) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gem. Abs. 3, 
4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen 
Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, 
nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den 
Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. 

(8) Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines 
außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur 
Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der 
abgetretenen Forderungen, bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung 
ebenfalls. 

(9) Die für den Verkäufer bestellten Sicherheiten erstrecken sich auch auf diejenigen Verbindlichkeiten, 
die im Falle der Insolvenz durch den Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl 
begründet werden.  

(10) Hat der Käufer bereits anderweitige Sicherheiten geleistet bzw. werden später weitere Sicherheiten 
geleistet, so kann der Verkäufer eine zusätzliche Sicherheit nach den Vorschriften der §§ 4 und 6 nur 
verlangen, wenn der realisierbare Wert aller Sicherheiten zusammen 110 % der gesicherten 
Kaufpreisforderung nicht übersteigt; wird dieser Wert überstiegen, so hat der Käufer einen 
entsprechenden Anspruch auf Freigabe von Sicherheiten. Zur Bewertung der Sicherheiten werden als 
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Grenze für das Entstehen eines Freigabeanspruchs für Sicherungsgut 150 % des Schätzwertes, bei zur 
Sicherheit abgetretenen Forderungen 150 % des Nennwertes zugrunde gelegt. 

 
 

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
(1) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis der Hauptsitz des Verkäufers. Der Gerichtsstand für alle Ansprüche der 
Vertragsparteien, auch für Wechsel- oder Scheckklagen, ist das für den Sitz des Verkäufers 
zuständige Gericht. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
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